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Ist die Frage des Beitritts im Sinne dieses Vorschlages erledigt, so dürfte die 
Schweiz auch eher Aussicht darauf haben, dass ihre Stimme bei den bevorstehen
den neuen Beratungen gehört werde, und es ist wohl möglich, dass die zweite 
Friedenskonferenz Anlass bieten wird, Anträge im Interesse unserer Landesver
teidigung zu stellen. Die Generalstabsabteilung wird, sobald wir das für die neue 
Konferenz aufgestellte artikulierte Projekt erhalten haben werden, ihre bezügli
chen Anträge stellen9.

In Umfassung des Angebrachten beehren wir uns, Ihnen zu beantragen, es 
möchte der Bundesrat, unter Bezugnahme auf die im Eingang zur Konvention 
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges enthaltene Erklärung, 
der Bundesversammlung den Antrag unterbreiten, schon jetzt und nicht erst bei 
herannahender Kriegsgefahr der Konvention betreffend die Gesetze und Ge
bräuche des Landkrieges, vom 29. Juli 1899, beizutreten.

Wenn der Bundesrat diesem Antrage beistimmt, so wäre die Angelegenheit 
behufs Ausarbeitung einer Botschaft an die Bundesversammlung mit den sämtli
chen Akten dem politischen Departemente zu überweisen.

nicht so erhebungslustig, als man gewöhnlich annimmt; übrigens fehlen uns sowohl die Leute dazu,
wenn Auszug, Landwehr und Landsturm im Felde stehen, als auch die Mittel, denn es wird in dem
vom Feinde besetzten Lande kaum genügende Munition vorhanden sein. Es wäre ein Glück für
uns, wenn wir unser Volk vor einer Erhebung bewahren könnten. Wir haben alle Ursache die
Konvention anzunehmen (E 27, Archiv-Nr. 19850, 1). Zur Berücksichtigung der erwähnten Erklä
rung vgl. Nr. 150, Anm. 4.
9. Diesbezügliche Anträge sind in der Folge nicht feststellbar.
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3474. Handelsvertragsunterhandlungen mit Spanien

Handelsdepartement. Antrag vom 22. Juni 1906

Die schweizerischen und die spanischen Begehren betreffend einen neuen 
Handelsvertrag sind am 18. dies in Madrid ausgetauscht worden.

Am 21. dies hat das Handelsdepartement von Herrn Mengotti folgende 
telegraphische Mitteilungen erhalten:

«Die spanische Regierung erklärt, den neuen, grösstenteils sehr erhöhten 
Generaltarif am 1. Juli in Kraft setzen zu müssen.»

Da ein neuer Vertrag vor diesem Tage, an welchem das Provisorium abläuft, 
nicht mehr abgeschlossen werden kann, offeriert die Regierung ein neues Provi
sorium, dessen Dauer sie nicht angibt. Während dieses Provisoriums würde sie 
auf schweizerische Waren die zweite Kolonne des neuen Tarifs anwenden, d. h. 
den spanischen Minimaltarif mit den von der Regierung seither auf Grund einer 
Ermächtigung der Cortes vorgenommenen Ermässigungen, die dem Handelsde-
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partem ent aber noch gar nicht bekannt sind und nach allen Anzeichen jedenfalls 
nicht von der A rt sind, dass sie die Schweiz auch nur annähernd befriedigen 
könnten. Dagegen müsste die Schweiz auf spanischen W aren den Gebrauchs
tarif, für Wein also 8 Fr., anwenden.

In völligem Einverständnis mit der Schweiz. D elegation1 hält das Handelsde
partem ent diesen Vorschlag, wie übrigens selbstverständlich, für unannehm bar.

Die spanische Regierung macht zu den schweizerischen Begehren für einen 
definitiven Vertrag Gegenvorschläge, die dem Handelsdepartem ent jede Mög
lichkeit einer Verständigung auszuschliessen scheinen. Käse und einige andere 
Artikel erhielten zwar den status quo, für Maschinen und Haushaltungsgegen
stände, Uhren von gemeinem Metall, Stickereien, Kühe, etc. werden hingegen 
bedeutende Zollerhöhungen, teilweise bis zum mehrfachen des Status quo, 
beansprucht.

Diese Propositionen schliessen sozusagen jede Hoffnung auf eine V erständi
gung aus.

Das Handelsdepartem ent hält mit der Delegation dafür, dass angesichts 
solcher Propositionen keine Rede davon sein könne, weiter zu unterhandeln.

Es wird daher beschlossen:
I. Telegraphische Weisung an den Schweiz. Generalkonsul, dem spanischen 

Staatsminister sofort zu erklären:
1) dass der Bundesrat den spanischen Vorschlag für ein neues Provisorium 

ablehne und sich nur mit einer Verlängerung des Status quo tale quale, sei es bis 
1. September 1906, sei es bis 1. Juli 1907 einverstanden erklären könnte. Wenn 
die spanische Regierung hiezu bereit sei, so sei der schweizerische Generalkonsul 
ermächtigt, eine bezügliche Erklärung zu unterzeichnen, wenn nicht, so betrach
te der Bundesrat das Vertragsverhältnis mit Spanien vom 1. Juli an als aufgelöst;

2) dass die spanischen Begehren und Offerten betreffend einen neuen, defini
tiven Handelsvertrag für die meisten und wichtigsten schweizerischen E xportarti
kel so ungünstig und so unannehm bar seien, dass der Bundesrat sich nicht 
entschliessen könnte, die Unterhandlungen fortzusetzen, wenn die spanische 
Regierung nicht im Falle sei, ihm wesentlich andere Vorschläge zu unterbreiten.

II. Vollmacht an den schweizerischen Generalkonsul in M adrid, eine V erlän
gerung des gegenwätigen Provisoriums bis 1. September 1906 oder, nach Wahl 
der spanischen Regierung, bis 1. Juli 1907 zu unterzeichnen2.

1. A m  20. April 1906 hatte der Bundesrat Oberst Künzli, Nationalrat Frey und den Sekretär des 
Bauernverbandes, Dr. Laur, als Delegierte für bevorstehende Handelsvertragsunterhandlungen mit 
Spanien ernannt (E 1004 1/224).
2. Weitere Konzessionen Spaniens betrachtete der Bundesrat als ungenügend. Er beschloss daher am 
28. Juni 1906, auf spanische Waren ab 1. Juli 1906 Differentialtarife anzu wenden (E 1004 1/224).
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